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Amtliches

L erkündigungsblatt
Rr . 8 .

für den Amtsbezirk Dnrlach .
Montag , den 12 Februar 1917 .

Bekanntmachung über die Bornahme einer
Erhebung der Vorräte an Brotgetreide und Mehl , Gerste , Hafer , sowie
Hülsensrüchte am 15. Februar 1S17 .

Dom 14. Januar 1917.
Auf Grund der Verordnung über Kriegsmaßnahmen

zur Sicherung der Bolksernährung vom 22 Mai 1916
(Reichs -Gl.setzdl S . 401 ) wird folgende Verordnung erlassen :

8 1 -
Am 15 . Februar 1917 findet eine Aufnahme d . r Vor¬

räte an Brotgetreide und Mehl , Gerste . Hafer sowie Hülsen -
früchten aller Art , mit Ausnahme von Wicken und Lu¬
pinen , statt .

8 2-
Die Aufnahme erstreckt sich auf sämtliche landwirtschaft¬

lichen Betriebe .
Die Aufnahme der Mehlvorräte erstreckt sich auf die

Unternehmer landwirtschaftlicher Betriebe , die nach § 6 der
Verordnung über Brotgetreide und Mehl aus der Ernte
1916 vom 29 . Juni 19 ! 6 ( Reichs-Ges tzbl . I 782) das Rechtals Selbstversorger in Anspruch genommen haben .

Außerdem sind die Vorräte an Brotgetreide und Mehl ,Gerste , Hafer und Hülsenfrüchten festzustellen , die sich im
Gewahrsam von Kommnnalverbänden oder für einen Kom¬
munalverband als Empfänger am Erhebunzstag auf dem
Transporte befinden oder von Kommunalverbänden bereits
an Bäcker , Konditoren und Händler sowie an Tierhalter ab¬
gegeben , aber am 15 . Februar 1917 noch vorhanden sind .

8 3
Zur Aufnahme der Vorräte und wahrheitsgemäßen An¬

zeige der vorhandenen Vorräte sind die Betriebsinhaberoder ihre Vertreter verpflichtet Sw haben die Richtigkeit- er gemachten Angaben durch eigenhändige Unterschrift zu
bescheinigen .

8 4
Die Aufnahme soll die Vorräte an den nachstehend auf -

geführten Frucht - und Mehlarten erfassen , die sich mit Be¬
ginn des 15 . Februar 1917 im Gewahrsam der zur Anzeige
Verpflichteten oder im Falle des ß 2 Abs 3 für einen Kom¬
munalverband auf dem Transporte befunden haben :

») Roggen , Weizen , Kernen (enthülstem allein oder mit
Spelz , Dinkel , Fesen ) sowie Emerl anderem Ge-
und Einkorn , sämtlich gedroschen » treibe , außer
und nngedroschen , 1 Hafer , gemischt ;

>>) Roggen - und Weizenmehl (auch Tunst, , allein oder
mit anderem Mehle gemischt , einschließlich des zur

menschlichen Ernährung dienenden Schrotes und
Schrotmehls ;

c) Gerste , gedroschen und nngedroschen ;
4) Hasir , sowie Mengkorn und Mischfrucht , worin sich

Hafer befindet , gedroschen und ungedroschen ;
e) Hülsensrüchte aller Art (Erbsen , Bohnen , Linsen , ein¬

schließlich Ackerbvhnen und Peluschken », mit Ausnahme
von Wicken und Lupinen , sowie Gemenge ( Hülsen -
f . lichte aller Art , untereinander oder mit Körner¬
früchten gemischt », gedroschen und ungedroschen

Vorräte , die in fremden Speichern , Getreideböden ,
Schrannen , Schiffsräumen und dergleichen lagern oder von
Selbstversorgern oder Kommunalvecbänden an Trocknungs¬
anstalten oder Mühlen zum Trocknen oder Vermahlen über -
wiesen worden sind , sind vom Verfügungsberechtigten anzu -
gebcn und bei diesem festzustellen , auch dann , wenn er die
Vorräte nicht unter eigenem Verschlüsse har .

Die vorhandenen Vorräte sind nach Zentnern anzugeben .
Außerdem ist die Zahl der nach der Verordnung über

Brotgetreide und Mehl im Selbstversorgerhaushalte des Be -
triebSinhabers zu versorgenden Personen anzugeben .

8 5 .
Die Anzeigepflicht erstreckt sich nrcht :
a) auf Vorräte , die im Eigentume des Reichs , eines

Bundesstaats oder Elsaß -Lothringens , insbesondere im
Eigentume der Heeresverwaltungen oder der Marine -
Verwaltung stehen ;

l>) aus Vorräte , die im Eigentume der Reichsgetreide ,
stelle , G m b . H , der Zentral -Einkaussgesellschast m .
b . H ., der Reichsgerslengcsellschast m b . H oder der
Reichshülsenfruchtstelle , G m . b . H . stehen ;

e) auf das von der Reich- getreibesblle ( Reichsfutter¬
mittelstelle ) zur Bersü '.terung sreigegebene Brotgetreide
und Mehl .

8 6 .
Die Kammunalverbände sind verpflichtet , bis Ende Fe¬

bruar 19 »7 eine Nachprüfung der Erhebung durch Beamte
oder beeidigte Vertrauensleute vorzunehmen , die sich auf
mindestens 10 vom Hundert der abgegebenen Anzeigen er-
strecken mutz.

8 7
Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeindeweise . Die

Ausführung der Erhebung liegt den Gemeindebehörden ob .
Sie erfolgt grundsätzlich durch Ortslisten Die Landeszentral¬
behörden können bestimmen , inwieweit neben oder an Stelle
von Ortslisten Anzeigevordrucks zu verwenden sind .

« M
Das Ersatz - Pferdedepot ver¬

steigert am Mittwoch , de »
14 . ds. Mts . , vormittags 8Vr
Ahr , bei den Stakzelten in Dur¬
lach den Dünger für die Zeit vom
13 . 1 . bis 13 2 17 gegen Bar
Zahlung ( bei den Stallzelten Ma -
tratzendünger ) ._

Durlach

ZWW - 8MMW .
Mittwoch , den 14. ds . Mts .,

nachmittags 2 Uhr , werde ich im
Pfandlokal hier — Hauptstraße 71
— gegen Barzahlung im Voll¬
streckungswege öffentlich versteigern :

1 Spiegelschrank , 1 Vertikow ,
1 Kanapee , 1 runden Tisch ,
1 Schreibtisch , 1 Sessel , 1
Kleiderschrank , 1 Nähmaschine ,
2 Blder

Durlach , 12 . Febr . 1917 .
Laier ,

_ Gerichtsvollzieher ._
Ein großträchtiges

Mim in
- wegen Platzmangel

Zu verkaufen Näheres bei
Joh . Jakob Siegele , Grötzingen

Kirchstraße 16 .

Durlach .
DeWliche Velslchttmg .
Mittwoch, deu 14 . ds . Mts .,

nachmittags 2 Uhr , werde ich im
Pfandlokal hier — Hauptstraße 71
— gemäß 8 383 B G .B . gegen
Barzahlung öffentlich versteigern :
11 V, Kisten Romansweiler Mineral¬

wasser.
Durlach , 12 . Febr . 1917 .

Laier ,
Gerichtsvollzieher .

H Gegen
8 AMmt , Djchsscht
8 empfiehlt

I
L (Gisrnwei » )

8 Blumen - Drogerie , Dnrlach .

Dameu - Pelze
von Mk . 14 . 75 an

Plüsch Krawatten
Mk 6 75 an

Plüsch - Garnituren
sehr preiswert .

Daniels Kovftklionshsns
Wilhelm Kratze 34 . 1 tzr.

Karlsruhe .

WM ! !« ßslM8II
und Haftpflicht kömun den Haus¬
besitzer schwer schädigen . Der
bkste Schutz gegen solche Schäden
ist eine Versicherung ivie ihn das
größte Hastpfl . Institut in Deutsch -
land der „ Deutschs Bers . - Verein "
in Stuttgart bietet .

Mitglieder des Handwerker - und
Hausbesitzervereins erhalten noch
besondere Preisermäßigung
Vertr . : I . Kristen , Hauprstr . 25 .

Mädchen - Gesuch
Ein Mädchen , das in häuslichen

Arbeiten bewandert »st und für
bürgerliche Familie kochen kann
(2 Personen ) , wird auf 1 . März
gesucht Hauptstraße 45 .

bin girier StuhWitteü
zu verkaufen

Fricdrichstratze 6 , 4 St

Zwei starke
"

sind zu verkaufen . Näheres bei
Schöffler , Hauptstr . 38 im Laden .

gut eingespielt , iür 15 Mk . zu ver¬
kaufen Wilhclmstraße 9 . Part .

mit Vr . Gebirg » »
holder » Extrakt „Marke Deb « » »
wirkt äußerst wohltuend . Reinigt
und Nieren durchgreifend , bewirkt reget -
mäßige Verdauung , erzeugt reiche»
Teint . Hochgeschätzt bei Magen - « nM
Darmkatarrh . Nur zu haben in derAdler - Drogerie August Peter .
Wtt tttkiri Alhkrslltkmcht?
Zu erfragen im Verlag d . Bl .

Nödl. 2-zi««kl»chmg
event mit Kabinett , im Zentru »
der Stadt zu mieten gesucht . L »
geböte mit Preis rc . unter Nr . 68 .
an den Verlag d Bl erbeten .

MM. Ammer mit Wer
zu mieten gesucht , möglichst Nähs
der neuen Kaserne . Angebote
un ter Nr . 65 an den Ve rlag d Bl .

Gebrauchtes Handleiterwägek -
chrn wird zu kaufen gesucht
_ Köuigstratze 2 .

Ein Esel (Srme)
zu kaufen gesucht

_ Kelter stratze 32 .
tzivk grHIrSchligr ZiezD

ist zu veikausen
Spitalstratz « 27 , 1 SraL
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z 11 .
Die zuständige Behörde und die von ihr oder vom Korn-

munalverbande gemäß Z 6 beauftragten Beamten und Ver¬
trauensleute sind befugt , zur Ermittlung richtiger Angaben
Vorrats , und Betriebsräume oder sonstiae Aufbewahrungs -
o >te , wo Borräte der im ß 4 genannten Art zu vermuten
sind , zu durchsuchen und die Geschäftspapiere und - bücher
des zur Anzeige Verpflichteten zu prüfen .

§ 12 .
Wer vorsätzlich die Angaben , zu denen er aus Grund

dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erstattet oder wissentlich unrichtige oder unvollständige An-
gaben macht oder der Vorsckrift im H II zuwider die Durch¬
suchung oder die Einsicht der Geschäftspapiere oder - bücher
verweigert , wird mit Gefängnis bis zu einem Jahre und
mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark oder mit einer dieser
Straf . n bestraft . Neben der Strafe können Vorräte , die »er-
schwiegen worden sind , eingezogen werden , ohne Unterschied ,ob sie dem Anmeldepflichtigen gehören oder nicht

Wer fahrlässig die Angaben , zu denen er aus Grund
dieser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erstattet oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht ,
wird mit Geldstrafe bis zu dreitausend Mark bestraft .

8 13.
Diese Verordnung tritt mit dem Tage d . r Verkündung

in Kraft .
Berlin , den 14 Januar 1917 .

Der Stellvertreter des Reichskanzlers :
_ vr . Helfferich .

Bekanntmachung.
(Vom 24 . Januar 1917 .)

Höchstpreise für Kälber und Kalbfleisch betr.
In teilweiser Abänderung unserer Bekanntmachungen

vom 10 August 19 : 6 , Höchstpreise für Kälber betreffend , so-
wie vom 31 . August l9 ! 6 , Höchstpreise für Fleisch und Wurst
betreffend ( Staats nzriger Nr . 218 vom 11 . August und
Nr 239 vom 1 S -ptember 1916 ) , wird aus Grund des
Höchstpreisgesetzt s vom 4 August 1914 in der Fassung der
Bekanntmachung vom 17 Dezember 1914 ^Reichs . Gesetzblatt
Seite 339 , 513 ) folgendes bestimmt :

1 . Die Stallpreise bei Kälbern dürfen sür einen Zentner
Lebendgewicht höchstens 95 M . betragen .

2 Die Höchstpreise sür Kalbfleisch bei der Abgabe an den
Verbraucher dürfen sür ein Pfund nicht überschreiten :

s) für alle Stücke mit Knochenbeigabe , die einschließ,
lich der eingewachsenen Knochenteile nicht mehr
alS25o .H desFleischgewichts betragen darf , 1,80M .

d) für Schnitzel ohne Knochenbeigabe 2 .50 „
Diese Bekanntmachung tritt mit dem Tage ihrer Ber -

kündung in Krast .
Karlsruhe , den 24 Januar 1917

Großh . Ministerium des Innern .
Der Min steiialdirektor :

Weingärtner . Dr Schühly .

Den Verkehr mit Hafer und Sommergerste
zu Saatzwecken betreffend .

Nach der Bekanntmachung des Präsidenten deS Kriegs -
ernährungkamts vom 11 . Januar 1917 über den B - rkehrmit Hafer und Sommeigerste zu Saatzwecken ( Reichs - Gesetz¬blatt Seite 31 ) und der Bekanntmachung der Reichsfultcr -

mittelstelle hierzu vom 17 . Januar 1917 ( Staatsanzeiger :
Nr . 31 vom 1 . Februar 1917 ) ist die Veräußerung , der Er¬
werb und die Lieferung von Hafer oder Sommergerste M
Saatzwecken nur gegen Saatkarte erlaubt .

l .
Die Saatkarte wird auf Antrag desjenigen , welcher'

Hafer oder Sommergerste zu Saatzwecken erwerben
will , von dem Kommunalverband ausgestellt , in dessen Be¬
zirk die Aussaat erfolgen soll, bei Händlern von dem Kom¬
munalverband , in dessen Bezirk der Händler seine gewerb¬
liche Niederlassung hat .

ll.
Wer selbstgebauten Hafer oder selbstgcbaute Gerste zu

Saatzwecken veräußern will , bedarf wegen der Be-
schlagnahme sämtlichen Getreides der Genehmigung des
Kommunalverbands , für den der Hafer oder die Gerste be¬
schlagnahmt ist.

Dieser Genehmigung bedarf es nicht :
1 . wenn der Verkäufer eine für die zu veräußernde

Getreideart anei kannte Saatgutwirtschaft betreibt ;
als anerkannte Saatgutwirtschaft gelten im Groß¬
herzogtum die von der Badischen Landwirtschafts¬
kammer anerkannten Betriebe .

2 wenn der Kommunalverband einem Unternehmer ,
der sich nachweislich in den Jahren 1913 und 1914
mit dem Verkauf von Hafer und Sommergerste
zu Saatzwecken befaßt hat , die Genehmigung zum
Verkaufe selbstgezogenen Saathafcrs oder selbst¬
gezogener Sommergerste zu Saatzwecken allge -
mein erteilt .

Ter Erwerber des Saatgetreides hat seine Saatkarie
dem Veräußerer spätestens beim Abschluß des Vertrags aus -
zuhändigen . Auf dieser Saatkarte hat sich der Veräußerer
den Empfang vom Erwerber , bei der Versendung mit der
Eisenbahn die Absendung durch die Versandstation bestätigen
zu lassen ; hieraus hat er die Saatkarte dem Kommunal -
verband einzureichen , aus dem daS Getreide ausgesührt wird .

m .
Wer mit nicht selbstgebautem Hafer oder nicht selbst¬

gebauter Sommergerste zu Saatzwecken handeln will ,
bedarf der Zulassung

a) des LommnnalverbandeS , wenn das Saatgut nur
innerhalb dieses KommunalverbandeS ,

b) der Badischen Futtervermittlung bei Großh Sta¬
tistischem Landesamt in Karlsruhe , wenn da »
Saatgut in mehreren Kommunalverbänden , aber
nur innerhalb de» Großherzogtums , und

c) der Reichrsuttermittelstelle , wenn da » Saatgut
auch außerhalb des Großherzogtums abgegeben
werden soll.

Anträge auf Zulassung sind jeweils bei dem Kommu¬
nalverband der gewerblichen Niederlassung einzureichen .

Als Händler gelten auch die Genossenschaften , Consum -
vereine , Bauernvereine usw

Zugelaffene Händler sind zum Ankauf von Saathafer
oder Saatgerste gegen Saatkarte überall berechtigt , zum
Verkauf nur in den Gebieten , für die sie zugelassen sind.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen über den
Verkehr mit Hafer und Sommergerste zu Saatzweckcu
werden mit Gefängnis bis zu einem Jahr oder mit Geld¬
strafe bis 10000 Mark bestraft .

Durlach , den 6 . Februar 1917 .
Großherzoglichrs Bezirksamt .

Danksagung .
Für die vielen Beweise herzlicher Teilnahme an

dem Heimgange unseres lieben , unvergeßlichen Sohnes
und Bruders

Hermann Order
sagen wir innigsten Dank .

Besonderen Dank der wohllöbl . Stadtverwaltung für
die Kranzniederlegung , dem verehrt . Turnverein für die
zahlreiche Beteiligung der hiesigen Train - Ersatz Abteilung
für die Ehrensalven und die erhebende Trauermusik , dem
Herrn Kirchenrat Meyer füc seine tröstenden Wmie , so¬
wie allen Fnunden und Bekannten für die schönen Kranz -
und Blumenspenden .

Durlach , den 11 . Februar 1917 .
Im Namen der trauernden Hinterbliebenen :

KamMe Jakob Order .

LockvIsvLIiNv»,
li S ( er , lenkbar , zu verlausen bei

Wnzßrüße 74 .

Freiwillige Feuer «vekrDurkaA
Korps - WefeHt !

TaS diesjährige
— -. - Wink r - Exerzieren .

findet wie folgt statt :
1 Kompanie : Montag , 12 . und Montag , 19 . Februar ,
2 . Kompanie : Donnerstag , 15 und Donnerstag , 22 .

Februar ,
3 . Kompanie : Samstag , 17 . und SamStag . 24 . Februar ,

und zwar jeweils von 8— 9 ' /r Uhr im Spritzenhaus .
Denjenigen Kameraden und Hilfsmannschaften , denen es nicht

möglich ist , an den Abenden ihrer Kompanie zu erscheinen , ist es ge¬
stattet , zum Exerzieren bei den andern Kompanien einzutreten . Voll¬
ständiger Dienstanzug , in Mützen . Die Hilfsmannschaften legen die
weiße Armbinde an . Pünktliches und vollzähliges Erscheinen wird er¬
wartet .

Durlach , den 8 . Februar 1917 .
Das Korrrmanöo :

Karl Preiß .

Bekanntmachung .
Die Sprechstunden des Frauenvereins finden von jetzt ab

nur noch zweimal wöchentlich , und zwar Dienstag und Freitag
nachmittag von 2 — 3 Uhr . statt

Die Borfitzende : E . Reichardt .
Verloren ein Kinderpelz auf

der Eisbahn am Sonntag nachm ,
zwischen 4 und 6 Uhr . Bitte ab¬
zugeben in „ Spanischer Weinhalle "

gegen gute Belohnung I Pous

Ein Mbealel mil Mall
ging Sonntag morgen von Mühl -
bis -Zehntstraße verloren « Gegen
Belohnung im Verlag d . Bl . abzug -


	[Seite 168]
	[Seite 169]

